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krebstadt €öadt neckarstraße 3

Michael Palm
Momarter-Str. 8
64732 Bad König

64711 eöa<himodenwald

Zuständig: Frau KraaE
Telefon: 06062 64-40
Telefax: 06062 64-86
E-Hait : stadtbauamt@eöach.de

Sondernutzungserlaubnis nach den $$ 16 ff des Hessischen Stra8engeselzes;
Aufstellen Yon Plakatständern

Sehr geehrte Damen und Herren,

es wird lhnen hiermit in jederzeit widerrufl icher Weise die Erlaubnis eftei l t ,  innerhalb
der Ortsdurchfahrten und Gemeindestraßen in Erbach und Stadtteilen Plakatständer .1.
Plakate (DIN A 1) mit dem Hinweis auf die:

,,Europawahl 2014"

ab dem 24.O3.20t4 aufzustellen.

Die als Anlage beigefügten Auflagen sind Bestandtei l  dieser Sondernutzungserlaubnis.

Gebühr: € Frei

Rechtsbehelfsbeleh ru ng :
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schrif t l ich oder
mrindlicn zur Niederschrift beim Magistrat der Kreisstadt Erbach, Neckarstraße 3, 6471L
Erbach, Widerspruch erhoben werden.

ihre nachricht vom / zeichen

04.03.20L4

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

t
l",lAf(./

Martin La Meir
adresse: neckarstraße 3 6471 1 erbach
tel.: (0 60 62) 64-0
fax (0 60 62) 64-12
e-mail: stadtverwaltung@erbach.de
internet www.erbach.de

unser zeichen

2.3 jk (7s9-oo)

publikumszeiten:
montag von 8:00 bis 14:00 uhr
dienstag von 8:00 bis 14:00 uhr
mittwoch geschlossen
donnerstag von 8:00 bis I 2:00 uhr
sowie l3:30 bis 1 7:30 uhr
freitag von 8:00 bis I 2:00 uhr

datum

11.03 .2014

konten der stadtkasse:
soarkasse odenwaldkreis
b12508519 52 konto nr. 75
iban DE9450851 9520000000075 bic HELADEFI ERB
volkbank odenwald eG
b12508635 13 kontonr. l  05247o
iban DE755086351300010s2470 bic GENODE5IMlG
postgirokonto franKurt/main
blz 5OO 100 60 konto nr. 13 854 602
iban DET55OO1 0060001 3854602 bic PBNKDEFF



Auflagen:

1. Die beigefügten Aufkleber (Genehmigung) sind jeweils auf den Plakaten anzu-

br ingen'

Die verkehrsrechtlichen Vorschriften sind zu beachten' Insbesondere darf der

Fahrzeug-undFuBgängerverkehrn ichtbehinder twerden.

Die Plakatständer dürfen nicht reflektieren und müssen hinsichtl ich stand-

festigkeit und Konstruktion den statischen Beanspruchungen nach den ein-

schlä!igen Vorschrif ten, insbesondere der Windlast, genügen'

An Verkehrszeichen und Einrichtungen, an Stra$enlaternen, wenn an diesen

Verkehrszeichen montiert sind, an schutzgeländern im Bereich von

Kreuzungen und f inmtinOungän, auf Mit[el inseln, Dreiecksinseln und Tropfen

dürfen keine ptakatständei angLebraeht-r /erden- Die Sicit- au-f solche

Einrichtungen, aur r i"rtung"n uid r inmtindungen, darf nicht beeinträchtigt

werden.

Ebenfalls nicht gestattet ist das Anbringen von Plakatständern / Plakaten

2 .

3 .

4 .

in der Kernstadt Erbach
im Bereich des Bahnhofs, des Marktplatzes,
Müml ingpromenade und Müml ingbrücken,
Brückenstraße.

und des Lustgartens einschließlich
im Städtel und Mümlingbrücke

5 .

6 .

7 .

B .

im gesamten Stadtbereich
an öffentlichen Gebäuden, Bushaltestellen, Trafostationen, Verteilerkästen' in

öffentl ichen Grünanlagen, auf Kinderspielplätzen, an Sammelcontainern sowie

innerhalb und außerhälb geschlossener Ortschaften an Bäumen.

Bei der Anbringung der Plakatständer dürfen nur ummantelter Draht oder

Kabelbinder verwendet werden. Der Boden darf durch das Aufstel len der

Plakatständer nicht beschädigt werden'

Soll ten die Plakatständer beschädigt oder unansehnlich sein' so sind sie instand

zu setzen, sol l ten die werbeträger Anlass zu Beanstandungen geben, so sind

sie umgehend, spätestens jedäch 3 Tage nach Erhalt einer schrif t l ichen

Aufforderu ng zu beseit igen.

Die Plakatständer müssen mit Anschrif t  und Rufnummer des für die Veranstal-

irng u"runtwortl ichen Unternehmens bzw. Vereins versehen sein'

Für al le durch die plakatierung entstehenden schäden haftet der Antragstel ler.

9. Bei Nichtbeachtung der vorgenannten Auflagen ist die Stadt berechtigt '  die

Plakatständer sofort zu entfernen und die Kosten bei Ihnen geltend zu machen'

H iervon u nberü h rt bleibt d ie Erstattu ng einer ord nu ngswid r ig keitsanzeige.

10.Die Plakatständer sind spätestens nach dem 25.05'2014 zu entfernen' Nicht

entfernte Werbeträger werden kostenpfl ichtig von der Stadt eingezogen'


